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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Einbeziehung Rückzahlung der Corona-Soforthilfe 

in die Haftungsquote und zur Zwangsentnahme eines 

landwirtschaftlichen Grundstücks durch Bestellung eines Erbbaurechts. 

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Rückzahlung der Corona-Soforthilfe erhöht die 

Haftungsquote nicht 

Die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe ist nicht in die Berechnung der 

Haftungsquote einzubeziehen. Dies hat der 9. Senat des Finanzgerichts 

Münster mit in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung 

eines Haftungsbescheids ergangenem Beschluss vom 15. Oktober 

2021 (Az. 9 V 2341/21 K) entschieden. 

Die Antragstellerin war alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin 

einer UG. Das Finanzamt behandelte Gehaltszahlungen der UG an die 

Antragstellerin als verdeckte Gewinnausschüttungen, was zu einer 

Erhöhung der Körperschaftsteuerfestsetzungen führte. Zwischenzeitlich 

wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der UG eröffnet, 

woraufhin das Finanzamt die Antragstellerin nach § 69 AO für die 

rückständigen Steuerschulden der UG in Haftung nahm. 

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Antragstellerin eine 

noch anhängige Klage gegen den Haftungsbescheid und beantragte für 

das Klageverfahren bei Gericht die Aussetzung der Vollziehung. Zur 

Begründung gab sie an, dass die UG eine Corona-Soforthilfe in Höhe 

von 9.000 € erhalten habe, die nicht für Steuerzahlungen zu verwenden 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/9_V_2341_21_K_Beschluss_20211015.html


gewesen sei. Von den im Haftungszeitraum getätigten Ausgaben seien 

ca. 2.300 € auf die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe entfallen. Ferner 

habe sich die Antragstellerin durch die Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht während der Pandemie durch das COVInsAG 

auch vor einer Haftungsinanspruchnahme geschützt gefühlt. Ohne die 

unerwarteten Steuernachzahlungen aufgrund der verdeckten 

Gewinnausschüttungen hätte sie keinen Insolvenzantrag stellen 

müssen. 

Der Antrag hatte teilweise Erfolg. Der 9. Senat des Finanzgerichts 

Münster hat zunächst ausgeführt, dass die Antragstellerin als 

Geschäftsführerin dem Grunde nach gemäß § 69 AO für die 

rückständigen Steuern der UG hafte. Nach dem Grundsatz der 

anteiligen Tilgung könne sie jedoch bei summarischer Betrachtung 

lediglich in Höhe von 35 % der rückständigen Steuern in Anspruch 

genommen werden. Es sei ernstlich zweifelhaft, bei der Berechnung der 

Haftungsquote die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe in die 

Gesamtverbindlichkeiten und in die bezahlten Verbindlichkeiten der UG 

einzubeziehen, da die Soforthilfe zweckgebunden und damit nicht 

pfändbar sei. Daraus ergebe sich, dass der Betrag auch nicht für alte 

Steuerschulden verwendet werden dürfe. Ohne Berücksichtigung des 



Rückzahlungsbetrages hätten der UG Mittel zur Verfügung gestanden, 

um ca. 35 % der Gesamtverbindlichkeiten zu tilgen. 

Die Regelungen des COVInsAG stünden einer 

Haftungsinanspruchnahme der Antragstellerin nicht entgegen. Dieses 

Gesetz sei bereits nicht einschlägig, da die Insolvenzreife der UG nach 

eigenen Angaben der Antragstellerin nicht auf die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie, sondern auf die unerwarteten 

Steuerverbindlichkeiten aufgrund der verdeckten 

Gewinnausschüttungen zurückzuführen sei. Im Übrigen seien die Pflicht 

zur anteiligen Tilgung der Steuerschulden und die bei Verletzung dieser 

Pflicht drohende Haftung nach § 69 AO nicht durch das COVInsAG 

ausgesetzt worden. 

Einräumung eines Erbbaurechts auf einem 

landwirtschaftlichen Grundstück führt zur 

Zwangsentnahme  

Mit Urteil vom 15. September 2021 (Az. 13 K 2130/17 E,AO) hat der 13. 

Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass die Belastung 

einer zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden Teilfläche mit 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_2130_17_E_AO_Urteil_20210915.html


einem Erbbaurecht auch dann zu einer Zwangsentnahme führt, wenn es 

tatsächlich nicht zur ursprünglich geplanten Bebauung kommt. 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines ca. 14 ha großen Grundstücks, das 

ursprünglich von ihrem Vater landwirtschaftlich genutzt und nach 

Aufgabe der Landwirtschaft parzellenweise an unterschiedliche Pächter 

verpachtet wurde. Die Klägerin führte die Verpachtungen nach dem Tod 

des Vaters fort und erklärte hieraus Einkünfte aus Land- und 

Forstwirtschaft. Im Wirtschaftsjahr 2011/12 bestellte die Klägerin auf 

einer Teilfläche von ca. 3,5 ha zugunsten einer KG ein Erbbaurecht für 

die Dauer von 50 Jahren mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um 

jeweils 15 Jahre. Die KG verpflichtete sich, hierauf Gebäude für ihren 

Produktionsbetrieb zu errichten. Tatsächlich nahm die KG die geplante 

Bebauung jedoch nicht vor, sodass die Teilfläche weiterhin für den 

Getreideanbau genutzt wurde. 

Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Bestellung des 

Erbbaurechts zu einer Zwangsentnahme der Teilfläche geführt habe. Es 

erfasste daher im Wirtschaftsjahr 2011/12 einen Entnahmegewinn und 

behandelte die Erbbauzinsen als Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung. Hiergegen wandte die Klägerin ein, dass die BFH-

Rechtsprechung, die die aus einer Erbbaurechtsbestellung 

resultierende endgültige Nutzungsänderung von mehr als 10 % der 



Gesamtfläche eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs als 

Entnahme behandele, nicht eingreife, wenn die geplante Bebauung 

tatsächlich nicht (zeitnah) erfolge. 

Dem ist der 13. Senat des Finanzgerichts Münster nicht gefolgt und hat 

die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe die streitige Teilfläche von 3,5 

ha mit Bestellung des Erbbaurechts aus dem Betriebsvermögen ihres 

land- und forstwirtschaftlichen Verpachtungsbetriebs entnommen. Eine 

solche Nutzungsänderung führe bei verpachteten landwirtschaftlichen 

Flächen nach der BFH-Rechtsprechung zu einer Zwangsentnahme, 

wenn die Vermögensverwaltung die landwirtschaftliche Betätigung 

verdrängt. Betreffe die Nutzungsänderung nicht mehr als 10 % der land- 

oder forstwirtschaftlichen Fläche, sei dies unschädlich. Im Streitfall sei 

eine Teilfläche von ca. 25 % bezogen auf die Gesamtfläche aller 

Betriebsgrundstücke betroffen, sodass die 10 %-Grenze deutlich 

überschritten sei. Durch die Bestellung des Erbbaurechts für einen 

Zeitraum von 50 bis 80 Jahren sei das Grundstück dauerhaft dem 

Betrieb der Klägerin entzogen worden. 

Dass es tatsächlich bislang nicht zu der geplanten Bebauung 

gekommen sei, sei nicht von Bedeutung, da bereits die Bestellung des 

Erbbaurechts, mit der sich die Erbbauberechtigte vertraglich zur 

Bebauung verpflichtet habe, zu einer Entnahme führe. Da lediglich der 



Wille des Betriebsinhabers – hier der Klägerin - für die 

Entnahmehandlung maßgeblich sei, komme es auf die spätere 

Änderung der Absichten eines Dritten - hier der Erbbauberechtigten - 

nicht an. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  

Eintragung in der Zulassungsbescheinigung ist für 

Kraftfahrzeugsteuer bindend  

Mit Urteil vom 23. September 2021 (Az. 10 K 3692/19 Kfz) hat der 6. 

Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass die Feststellung 

der Fahrzeugklasse durch die Zulassungsbehörde für die 

Kraftfahrzeugsteuerfestsetzung im Hinblick auf Steuerbefreiungen 

bindend ist und eine Änderung dieser Eintragung keine Rückwirkung 

entfaltet. 

Die Klägerin unterhält einen Schaustellerbetrieb und erwarb hierfür am 

21. Juni 2017 einen Sattelanhänger, der erstmals 1999 zum 

Straßenverkehr zugelassen worden war. In der 

Zulassungsbescheinigung Teil II war die Nutzung für das 

Schaustellergewerbe nicht vermerkt. Eine Änderung dieser Eintragung 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_3692_19_Kfz_Urteil_20210923.html


erfolgte auch nicht im Rahmen der Anmeldung des Sattelanhängers 

durch die Klägerin bei der Zulassungsbehörde. 

Das Hauptzollamt setzte gegenüber der Klägerin ab dem 21. Juni 2017 

Kraftfahrzeugsteuer für den Sattelanhänger fest. Hiergegen wandte die 

Klägerin im Einspruchsverfahren ein, dass es sich um einen 

„Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart“ handele, der nach § 3 

Nr. 8 Buchst. b KraftStG von der Steuer befreit sei. Diese Voraussetzung 

sei vom Hauptzollamt unabhängig von der Eintragung in der 

Zulassungsbescheinigung zu prüfen. 

Das Hauptzollamt erließ im November 2019 eine zurückweisende 

Einspruchsentscheidung und berief sich auf die Bindungswirkung der 

Zulassungsbescheinigung. Während des Klageverfahrens ließ die 

Klägerin die Zulassungsbescheinigung von der Zulassungsbehörde 

dahingehend umschreiben, dass der Sattelanhänger dort nunmehr als 

„Schaustellerfahrzeug Packwagen über 2,5t“ bezeichnet wird. Das 

Hauptzollamt sagte zu, die Steuerbefreiung ab dem Zeitpunkt der 

Umschreibung zu gewähren. 

Die Klage blieb dagegen erfolglos. Der 6. Senat des Finanzgerichts 

Münster hat zunächst ausgeführt, dass der Streitzeitraum für die 

unbefristete Kraftfahrzeugsteuerfestsetzung mit Bekanntgabe der 



Einspruchsentscheidung im November 2019 ende. Ein Steuerbescheid 

könne nur bis zum Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung zum 

Gegenstand gerichtlicher Kontrolle gemacht werden. Insoweit seien die 

Rechtsgrundsätze zum Streitzeitraum in finanzgerichtlichen Verfahren 

über Kindergeld auf die Kraftfahrzeugsteuer zu übertragen. 

Für diesen Streitzeitraum könne die Klägerin die Steuerbefreiung nicht 

in Anspruch nehmen. Dies folge aus der bindenden Feststellung der 

Zulassungsbehörde in der Zulassungsbescheinigung. Diese stelle einen 

Grundlagenbescheid dar, an den das Hauptzollamt bei der Festsetzung 

der Kraftfahrzeugsteuer gebunden sei. Fahrzeugklasse und Aufbauart 

seien entsprechend dem „Verzeichnis zur Systematisierung von 

Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern“ des Kraftfahrtbundesamtes 

durch die Zulassungsbehörden festzustellen. Für Packwagen im 

Schaustellergewerbe sehe dieses Verzeichnis eine eigene Einstufung 

vor. Das KraftStG enthalte keine hiervon abweichenden Regelungen für 

Zwecke der Kraftfahrzeugsteuer. 

Die Steuerfestsetzung könne erst ab dem Zeitpunkt geändert werden, 

ab dem die Zulassungsbehörde eine entsprechende Eintragung 

vornehme. Dies sei zwar gegebenenfalls auch rückwirkend möglich. Im 



Streitfall habe die Zulassungsbehörde die Eintragung aber nicht auf den 

Tag der Zulassung auf die Klägerin zurückbezogen. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Stellt eine Zahlung an den Insolvenzverwalter aufgrund eines 

Vergleichs über Rückzahlungsansprüche nach 

Insolvenzanfechtung einen nach § 3a EStG steuerfreien 

Sanierungsertrag dar? (Urteil vom 24. August 2021, Az. 6 K 3905/19 

E, NZB BFH III B 117/21)  

Bewertung/Erbschaftsteuer 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/6_K_3905_19_E_Urteil_20210824.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/6_K_3905_19_E_Urteil_20210824.html


Ist bei der Bewertung eines verpachteten landwirtschaftlichen 

Betriebs das sog. Besatzkapital mit zu erfassen? (Urteil vom 6. 

Oktober 2021, Az. 3 K 1895/18 F)  

Verfahrensrecht 

Ist ein wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit von vor 2019 

entstandenen Säumniszuschlägen ergangener AdV-Beschluss 

aufgrund des zu Zinsfestsetzungen ergangenen BVerfG-

Beschlusses vom 8. Juli 2021 zum Nachteil des Steuerpflichtigen 

zu ändern? (Beschluss vom 12. Oktober 2021, Az. 12 V 901/20 AO)  

Kostenrecht 

Sind Kosten für ein bereits vor Klageerhebung erstelltes 

Privatgutachten über die Nachkalkulation von Einnahmen eines 

Gastronomiebetriebs erstattungsfähig? (Beschluss vom 4. Oktober 

2021, Az. 8 Ko 326/21)  

 

 

 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_1895_18_F_Urteil_20211006.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_901_20_AO_Beschluss_20211012.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_Ko_326_21_Beschluss_20211004.html
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 
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zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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